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(54) Wirkmittel zur wahlweisen Herbeiführung einer Detonation oder einer Deflagration

(57) Die Erfindung betrifft ein Wirkmittel zur wahlwei-
sen Herbeiführung einer Deflagration unter Nebelbildung
oder einer Detonation, wobei das Wirkmittel eine roten
Phosphor, ein Nitramin und ein Bindemittel umfassende
Wirkmasse aufweist und so ausgestattet ist, dass es

wahlweise mit einem thermischen Zünder oder einem
detonierenden Zünder zum Zünden der Wirkmasse be-
stückt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wirkmittel zur wahl-
weisen Herbeiführung einer Detonation oder einer De-
flagration unter Nebelbildung. Derartige Wirkmittel sind
bisher nicht bekannt. Unter einem Nebel im Sinne der
Erfindung wird ein pyrotechnisch erzeugter Nebel ver-
standen werden. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Wirk-
mittel zur Herbeiführung einer Deflagration unter Nebel-
bildung und die Verwendung einer Wirkmasse zur pyro-
technischen Erzeugung eines Nebels.
[0002] Aus der DE 28 19 850 B1 ist ein pyrotechnischer
Nebelsatz auf Basis von rotem Phosphor und Guanidin-
nitrat bekannt, mittels welchem ein ungiftiger Nebel er-
zeugt werden kann. Ein Nachteil dieses pyrotechnischen
Nebelsatzes ist die niedrige Abbrandgeschwindigkeit
und die damit verbundene schlechte Tarnleistung im vi-
suellen Bereich. Aufgrund der geringen Exothermizität
der Zersetzung von Guanidinnitrat ist dieser Nebelsatz
auch nicht für Tarnzwecke im Infrarot-Bereich geeignet.
[0003] Aus der EP 1 173 394 B9 ist eine pyrotechni-
sche Wirkmasse zur Erzeugung eines im Infraroten stark
emissiven und im Visuellen undurchdringlichen Aerosols
bekannt. In der Wirkmasse sind 55 bis 62 % roter Phos-
phor, 18 bis 23 % Alkalimetallnitrate, 10 bis 18 % Neben-
bestandteile aus Übergangsmetallen und Metalloiden
und 5 bis 7 % Binder enthalten. Ein Nachteil dieser Wirk-
masse ist die inhärente Bildung von Metallphosphiden.
Die Bildung von Magnesiumphosphid führt zusammen
mit vorhandener Luftfeuchtigkeit zur Bildung hochtoxi-
schen Phosphans (PH3). Im Falle der Metalle Titan und
Zirconium sowie der Metalloide Bor und Silicium werden
ferner die sehr stabilen Phosphide TiP, ZrP, BP und Si2P
bzw. Si3P gebildet, in denen der Phosphor zwar stabil
gebunden ist, aber für die Erzeugung des Aerosols nicht
mehr zur Verfügung steht. Durch den dadurch abgefan-
genen Phosphor verringert sich die Ausbeute an Aerosol.
[0004] Aus der DE 10 2006 030 678 A1 ist eine aus
rotem Phosphor, einem Sprengstoff und einem Binde-
mittel bestehende Blast-Wirkladung bekannt. Bei dem
Sprengstoff kann es sich beispielsweise um Oktogen (=
HMX) und bei dem Bindemittel um hydroxylterminiertes
Polybutadien (= HTPB) handeln. Derartige Blast-Wirkla-
dungen weisen eine hohe Detonationsgeschwindigkeit
auf. Bei der Detonation wird ein hoher Druckexponent
erreicht und dadurch ein beschleunigter Ausbrand in ge-
schlossenen Räumen bewirkt. Weiterhin weist das ent-
stehende Oxid eine hohe Flüchtigkeit auf und leistet da-
durch ein Beitrag zur Druck-Volumenarbeit.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Wirkmittel anzugeben, welches zur pyrotechnischen Er-
zeugung eines Nebels und möglichst auch zur Erzeu-
gung einer Sprengwirkung geeignet ist. Weiterhin soll
eine Verwendung zur pyrotechnischen Erzeugung eines
Nebels angegeben werden.
[0006] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der Pa-
tentansprüche 1, 2 und 4 gelöst. Zweckmäßige Ausge-
staltungen ergeben sich aus den Merkmalen der Paten-

tansprüche 3 und 5 bis 14.
[0007] Erfindungsgemäß ist ein Wirkmittel zur wahl-
weisen Herbeiführung einer Deflagration unter Nebelbil-
dung oder einer Detonation vorgesehen, wobei das Wirk-
mittel eine roten Phosphor, ein Nitramin und ein Binde-
mittel umfassende Wirkmasse aufweist und so ausge-
stattet ist, dass es wahlweise mit einem thermischen
Zünder oder einem detonierenden Zünder zum Zünden
der Wirkmasse bestückt werden kann. Unter einem ther-
mischen Zünder wird dabei ein Zünder verstanden, wel-
cher eine thermische Zündung der Wirkmasse, d. h. eine
Zündung durch Erwärmung, bewirkt. Im Gegensatz dazu
bewirkt ein detonierender Zünder eine Zündung der Wirk-
masse durch einen Initialimpuls.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass eine detonierende Zündung mit dem de-
tonierenden Zünder eine Detonation der Wirkmasse be-
wirkt, während eine thermische Zündung mit dem ther-
mischen Zünder eine Deflagration der Wirkmasse unter
Nebelbildung bewirkt.
[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Wirkmittel brennt
die Wirkmasse bei thermischer Zündung rasch ab und
erzeugt dabei einen sehr dichten und auch für Wärme-
bildgeräte im Wellenlängenbereich von 8 bis 14 Pm un-
durchdringlichen Nebel. Der gebildete Nebel kann damit
zu Blend- oder Tarnzwecken im visuellen und infraroten
Spektralbereich und insbesondere zur Tarnung gegen-
über auf warme Ziele abzielenden Waffen dienen. Bei
Zündung mit einem detonierenden Zünder liefert das er-
findungsgemäße Wirkmittel, insbesondere unter Ein-
schluss, einen sehr starken Impuls. Der Impuls kann stär-
ker sein als beispielsweise der des bekannten Impuls-
sprengstoffs Hexal.
[0010] Die Wirkmasse des erfindungsgemäßen Wirk-
mittels ist mit moderatem Pressdruck ohne Auslösung
einer Detonation pressbar und somit gut zu verarbeiten.
Ein großer Vorteil des erfindungsgemäßen Wirkmittels
besteht darin, dass es unmittelbar vor dessen Einsatz je
nach gewünschter Anwendung mit einem detonierenden
Zünder oder einem thermischen Zünder bestückt werden
kann. Durch die Verwendung des erfindungsgemäßen
Wirkmittels vereinfacht sie die Logistik zur Bereitstellung
von Mitteln zur Nebelerzeugung und von Sprengmitteln,
da ein und dasselbe Wirkmittel sowohl zur Nebelerzeu-
gung als auch zum Sprengen verwendet werden kann.
[0011] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Wirkmittel
zur Herbeiführung einer Deflagration unter Nebelbildung,
wobei das Wirkmittel eine roten Phosphor, ein Nitramin
und ein Bindemittel umfassende Wirkmasse und zum
Zünden der Wirkmasse einen thermischen Zünder auf-
weist. Bei diesem Wirkmittel erfolgt eine Deflagration der
Wirkmasse unter Nebelbildung. Besonders vorteilhaft ist
es, wenn das Wirkmittel zusätzlich einen detonierenden
Zünder aufweist. Dadurch ist es möglich, ohne mecha-
nische Manipulation und allein durch die Wahl des zu
aktivierenden Zünders über eine Detonation oder eine
Deflagration der Wirkmasse zu entscheiden. Da beide
Zünder üblicherweise elektrisch aktiviert werden, kann
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die Entscheidung über die Wahl des zu aktivierenden
Zünders mittels einer elektronischen Steuerung erfolgen.
[0012] Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung
einer roten Phosphor, ein Nitramin und ein Bindemittel
umfassenden Wirkmasse zur pyrotechnischen Erzeu-
gung eines Nebels.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung enthält
die Wirkmasse kein Metall und/oder keine Metallverbin-
dung. Dadurch werden die Bildung von Metallphosphi-
den und die damit verbundenen oben genannte Nach-
teile bei der Nebelbildung zuverlässig vermieden.
[0014] Bei dem Nitramin kann es sich um Hexogen
(RDX), Oktogen (HMX), Hexanitroisowurtzitan (CL20)
oder 4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxo-4,10-diazatetra-
cyclo[5.5.0.05,9.03,11]dodecan (TEX) handeln. Das Bin-
demittel kann hydroxylterminiertes Polybutadien (HT-
PB), Polyglycidylazid (GAP), Viton®, insbesondere Vi-
ton® A, oder HyTemp® 4454 sein. Bei Viton handelt es
sich um ein Fluorelastomer, welches von der Firma Du-
Pont Performance Elastomers S.A., 2, chemin du Pavil-
lon, CH-1218 Le Grand-Saconnex, Genf, Schweiz bezo-
gen werden kann. Bei HyTemp 4454 handelt es sich um
ein Polyacrylat, welches von der Firma ZEON EUROPE
GmbH, Niederkasseler Lohweg 177, 40547 Düsseldorf,
Deutschland bezogen werden kann. Ist das Bindemittel
HTPB oder GAP, ist es vorteilhaft, wenn der Anteil des
Bindemittels an der Wirkmasse mindestens 12 % beträgt.
Ist das Bindemittel Viton oder HyTemp 4454, beträgt der
Anteil des Bindemittels an der Wirkmasse bevorzugt min-
destens 4 %.
[0015] Vorzugsweise enthält die Wirkmasse zusätz-
lich einen Weichmacher, insbesondere Dioctyladipat
(DOA), Isodecylperlagonat (IDP) oder Dioctylphthalat
(DOP). Durch den Weichmacher verbessert sich die Ver-
arbeitbarkeit der Wirkmasse. Darüber hinaus wird die
Empfindlichkeit der Wirkmasse gegenüber unbeabsich-
tigter Zündung durch eine Stoßwelle herabgesetzt, d. h.
die Wirkmasse wird phlegmatisiert. Die Wirkmasse kann
dadurch abschussfest bis zu einer Abschussbeschleu-
nigung von 18000 g gemacht werden. Durch die herab-
gesetzte Stoßwellenempfindlichkeit ist die Wirkmasse
unkompliziert in der Handhabung und vielfältig einsetz-
bar, beispielsweise in Pioniermunition oder in verbring-
baren Gefechtsköpfen aller Art. Unter Pioniermunition
wird Munition verstanden, die nicht verschossen wird.
Beispielsweise kann es sich dabei um Minen, Handgra-
naten oder eine formbare Sprengladung, d. h. einen so-
genannten Plastiksprengstoff, handeln.
[0016] Bevorzugt enthält die Wirkmasse zusätzlich
Graphit. Das Graphit erleichtert die Verarbeitbarkeit der
Wirkmasse indem bei der Verarbeitung auftretende
Scherkräfte verringert werden. Darüber hinaus vermin-
dert das Graphit durch seine elektrische Leitfähigkeit ei-
ne elektrostatische Aufladung der Wirkmasse bei der
Verarbeitung und bei deren späterer Handhabung. Da-
durch wird die elektrostatische Empfindlichkeit der Wirk-
masse herabgesetzt und deren Sicherheit bei deren Ver-
arbeitung und Handhabung erhöht. Ohne das Graphit

kann es leicht zu einer elektrostatischen Aufladung und
bei einer dadurch bedingten elektrostatischen Entladung
zu einer Zündung der Wirkmasse kommen.
[0017] Die Wirkmasse enthält vorzugsweise 10 bis 81
Gewichtsprozent (Gew.-%), insbesondere 15 bis 70
Gew.-% des roten Phosphors. Die Wirkmasse kann 15
bis 86 Gew.-%, insbesondere 25 bis 80 Gew.-% des Ni-
tramins enthalten.
[0018] Neben dem detonierenden Zünder kann ein mit
diesem Zünder zusammenwirkender Booster vorgese-
hen sein. Bei einem Booster handelt es sich um einen
Sprengstoff, der durch Aktivierung des Zünders zur De-
tonation gebracht wird und dabei einen starken Initialim-
puls erzeugt. Dadurch wird dann die Wirkmasse gezün-
det, so dass diese detoniert. Mittels des Boosters kann
beispielsweise eine Wirkmasse, die durch einen verhält-
nismäßig hohen Anteil an Weichmacher stark phlegma-
tisiert ist, zuverlässiger gezündet und dadurch zur Deto-
nation gebracht werden.
[0019] Bei dem Booster kann es sich beispielsweise
um PBXN-5 oder CH-6 handeln. PBXN-5 besteht aus 95
Gew.-% HMX und 5 Gew.-% Viton A. CH-6 besteht aus
97,5 Gew.-% RDX, 1,5 Gew.-% Calciumstearat, 0,5
Gew.-% Polyisobutylen und 0,5 Gew.-% Graphit. Sowohl
PBXN-5 als auch CH-6 können beispielsweise von der
Firma EURENCO, 12, quai Henri IV, 75004 Paris, Frank-
reich, bezogen werden.
[0020] Das erfindungsgemäße Wirkmittel kann als,
insbesondere formbare, Sprengladung oder als Muniti-
on, insbesondere als Raketenartilleriegeschoss oder als
Granate, vorzugsweise als Fahrzeugwurfgranate, Hand-
granate, Mörsergranate oder Artilleriegranate, ausgebil-
det sein. Eine Fahrzeugwurfgranate ist eine Granate, die
üblicherweise mittels einer elektrisch betätigten Wurfmit-
telanlage geworfen wird.
[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand nicht
beschränkender Ausführungsbeispiele erläutert:
[0022] 55 Gew.-% HMX, 38 Gew.-% roter Phosphor,
1 Gew.-% Graphit, 4 Gew.-% Polyacrylat (HyTemp®

4454) und 2 Gew.-% Dioctyladipat werden vermischt und
zu 20 g Presslingen im Kaliber 24 mm verpresst. Diese
Presslinge brennen nach thermischer Zündung mit ei-
nem Massendurchsatz von 2 Gramm pro Sekunde und
starker Nebelbildung ab. Ein derartiger Pressling liefert
unter detonierender Zündung und unter Einschluss einen
um 35 % höheren Blast-Druck als der bekannte Impuls-
sprengstoff Hexal.
[0023] Mischungen aus RDX, 10 bis 80 Gew.-% rotem
Phosphor, 1 % Graphit, 2 % Polyacrylatbinder und 6 %
Dioctyladipat sind schnell brennende Nebel bildende Ge-
mische mit starker thermischer Signatur im Wärmebild-
bereich.
[0024] Mischungen aus HMX, 10 bis 80 Gew.-% rotem
Phosphor, 1 % Graphit, 2 % Polyacrylatbinder und 6 %
Dioctyladipat sind ebenfalls schnell brennende Nebel bil-
dende Gemische mit starker thermischer Signatur im
Wärmebildbereich. Im Gegensatz zu den RDX enthal-
tenden Mischungen sind die HMX enthaltenden Mi-
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schungen jedoch thermisch unempfindlicher. Sie weisen
einen höheren, etwa bei 282 °C liegenden, Zersetzungs-
punkt auf als die RDX enthaltenden Mischungen.

Patentansprüche

1. Wirkmittel zur wahlweisen Herbeiführung einer De-
flagration unter Nebelbildung oder einer Detonation,
wobei das Wirkmittel eine roten Phosphor, ein Nitra-
min und ein Bindemittel umfassende Wirkmasse auf-
weist und so ausgestattet ist, dass es wahlweise mit
einem thermischen Zünder oder einem detonieren-
den Zünder zum Zünden der Wirkmasse bestückt
werden kann.

2. Wirkmittel zur Herbeiführung einer Deflagration un-
ter Nebelbildung,
wobei das Wirkmittel eine roten Phosphor, ein Nitra-
min und ein Bindemittel umfassende Wirkmasse und
zum Zünden der Wirkmasse einen thermischen Zün-
der aufweist.

3. Wirkmittel nach Anspruch 2,
wobei das Wirkmittel zusätzlich einen detonierenden
Zünder aufweist.

4. Verwendung einer roten Phosphor, ein Nitramin und
ein Bindemittel umfassenden Wirkmasse zur pyro-
technischen Erzeugung eines Nebels.

5. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Wirkmasse kein Metall und/oder keine Me-
tallverbindung enthält.

6. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei das Nitramin Hexogen (RDX), Oktogen
(HMX), Hexanitroisowurtzitan (CL20) oder 4,10-Di-
nitro- 2,6,8,12- tetraoxo- 4,10- diazatetracyclo
[5.5.0.05,9.03,11]dodecan (TEX) ist.

7. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei das Bindemittel hydroxylterminiertes Polybu-
tadien (HTPB), Polyglycidylazid (GAP), Viton, ins-
besondere Viton A, oder HyTemp 4454 ist.

8. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Wirkmasse zusätzlich einen Weichma-
cher, insbesondere Dioctyladipat (DOA), Isodecyl-
perlagonat (IDP) oder Dioctylphthalat (DOP), ent-
hält.

9. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

wobei die Wirkmasse zusätzlich Graphit enthält.

10. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Wirkmasse 10 bis 81 Gew.-%, insbeson-
dere 15 bis 70 Gew.-%, des roten Phosphors enthält.

11. Wirkmittel oder Verwendung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Wirkmasse 15 bis 86 Gew.-%, insbeson-
dere 25 bis 80 Gew.-%, des Nitramins enthält.

12. Wirkmittel nach einem der Ansprüche 1, 3 und 5 bis
11,
wobei neben dem detonierenden Zünder ein mit die-
sem Zünder zusammenwirkender Booster vorgese-
hen ist.

13. Wirkmittel nach Anspruch 12, wobei der Booster
PBXN-5 oder CH-6 umfasst.

14. Wirkmittel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei das Wirkmittel als, insbesondere formbare,
Sprengladung oder als Munition, insbesondere als
Raketenartilleriegeschoss oder als Granate, vor-
zugsweise als Fahrzeugwurfgranate, Handgranate,
Mörsergranate oder Artilleriegranate, ausgebildet
ist.
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